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Jb. 
J. droit int. 
JöR 
JR 
Jura 
Jur. BI. 
JuS 
JZ 
Kap. 
KG 
KSZE 
L. 

LG 
liquid. vol. 
L.J. 
Ltd. 
MAE 

MDHS 
MDR 
Mek. 
Mich. L. Rev. 

2 Schulz 

Abkürzungsverzeichnis 

International Legal Materials 
International Law Reports 
Internationales Privatrecht 

17 

Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 
Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Interna-
tionalen Privatrechts im Jahre ... 
Informations Rapides 
The Irish Reports 
Islamic Republic of Iran Broadcasting 
Italian 
Italian Yearbook ofInternational Law 
Judge 
Justice 
Juristische Arbeitsblätter 
The Japanese Annual ofInternational Law 
Jahrbuch 
Journal du droit international 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts 
Juristische Rundschau 
Juristische Ausbildung 
Juristische Blätter (Österreich) 
Juristische Schulung 
Juristenzeitung 
Kapitel 
Kammergericht 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
Law (englisch; Gesetz) 
Legge (italienisch: Gesetz) 
Landgericht 
liquidation volontaire (französisch: freiwillige Liquidation) 
Lord Justice 
Limited 
Ministero degli Affari Esteri (italienisch; Außenministeri-
um) 
MaunzJDüriglHerzogiScholz 
Monatsschrift flir Deutsches Recht 
Mekanisk 
Michigan Law Review (USA) 
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MINCULPOP 

m.N. 
M.R. 
Mrd. 
MV 

n. 
N.D.Cal. 
N. D.Ga. 
NDS 
Neth. Int. L. Rev. 
Neth. Y. B. Int. L. 

n. F. 

NIOC 
NJ 

NJA 
NJW 
Nord. Tidskr. Int. R. 

NR 
NS 
N. V. 

NVwZ 

Nw. 
N. Y. S. 2d 
NZLR 
OAS 

ÖZöftR 
OGH 
OLG 
O.R. 
OVG 

Abkürzungsverzeichnis 

Ministero della Cultura Popolare (italienisch; Ministerium 
tUr Volkskultur) 
mit Nachweisen 
Master ofthe Rolls (Großbritannien) 
Milliarden 
Musterrahmenvertrag tUr die Zusammenarbeit mit Träger-
gesellschaften 
Nummer 
United States District Court, Northern California 
United States District Court, Northern Georgia 
Nordiske domme i sjöfartsanliggenheder (Skandinavien) 
Netherlands International Law Review 
Netherlands Yearbook of International Law 
neue Folge 
neuer Fassung 
Nationa11ranian Oil Company 
Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in burgerlijke, straf-
en onteigeningszaken 
Nytt juridiskt arkiv (Schweden) 
Neue Juristische Wochenschrift 
Nordisk Tidskrift for International Ret, Acta scandinavica 
juris gentium 
Norsk retstidende 
Nationalsozialismus 
Naarnloze Vennootschap (niederländisch; Aktiengesell-
schaft) 
Neue Zeitschrift tUr Verwaltungsrecht, Vereinigt mit Ver-
waltungsrechtsprechung 
Nachweise 
West's New York Supplement, 2nd Series (USA) 
New Zealand Law Reports 
Organization of American States (englisch; Organisation 
der amerikanischen Staaten) 
Österreich ische Zeitschrift tUr öffentliches Recht 
Oberster Gerichtshof (Österreich) 
Oberlandesgericht 
Ontario Reports (Kanada) 
Oberverwaltungsgericht 



P 

Pas. BeIge 
PD 
P. L. D. 
PrOVGE 

Pty. 

PVS 
Pvt 
Q.B. 

QWN 
R. 

RabelsZ 

R.D. 
RdJB 
Rec. 
Rep. Foro It. 
Rep. Giur. It. 
Rep. Jur. 
Rep. Trib. Centr. Trabajo 

Rev. 

Rev. Arb. 
Rev. Crit. Dr. Int. Prive 

Rev. Dr. Int. Prive 

2* 

Abkürzungsverzeichnis 

The Law Reports (3rd Series) Probate Division (Großbri-
tannien) 
Pasicrisie BeIge 
Probate Division (Großbritannien) 
The All-Pakistan Legal Decisions 
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Amtliche Sammlung des Preussischen Oberverwaltungsge-
richts 
Proprietary (englisch) 
Party (englisch) 
Politische Vierteljahresschrift 
Private (englisch) 
The Law Reports (3rd Series) Queen's Bench (Großbritan-
nien) 
The State Reports, Queensland, Weekly Notes (Australien) 
Recht 
Rabels Zeitschrift, Zeitschrift rur ausländisches und inter-
nationales Privatrecht 
Regio Decreto (italienisch; Königliches Dekret) 
Recht der juristischen Berufe 
Recueil (französisch; Sammlung) 
Repertorio dei Foro Italiano 
Repertorio Generale della Giurisprudenza Italiana 
Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia (Spanien) 
Aranzadi: Repertorio de Sentencias del Tribunal Central de 
Trabajo (Spanien) 
Revue 
Revista 
Revue de ('Arbitrage (Frankreich) 
Revue Critique de Droit International Prive (vgl. unter 
Rev. Dr. Int. Prive) (Frankreich) 
Revue de Droit International Prive (Frankreich) 
1.-17. Jahrgang unter dem Titel "Revue de Droit Inter-
national Prive et de Droit Penal International" 
18.-28. Jahrgang unter dem Titel "Revue de Droit Inter-
national Prive" 
29.-35. Jahrgang unter dem Titel "Revue Critique de Droit 
International" 
36. Jahrgang tf. unter dem Titel "Revue Critique de Droit 
International Prive"; vgl. unter Rev. Crit. Dr. Int. Prive 
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Rev. Esp. Der. Int. 
Rev. Fac. Der. Univ. 
Compl. Madrid 
Rev. Gen. Dr. Int. Public 
Rev. Hell. Dr. Int. 
Rev. Jur. et Pol., Inde-
pendance et Coop. 
Rev. Trim. Dr. Europ. 
RGW 
RiA 

Riv. Arb. 
Riv. Dir. Int. 
Riv. Dir. Int. Priv. Proc. 

RIW 
R. 1. Themis 
RSFSR 

RV 
S. A. 

Schweiz. Jb. int. R. 

S.C. 

S. C. R. 

S.Ct. 

S. D. N. Y. 

S. D. Tex. 
Sez. uno 
SIA 
SIO 
Slg. 
S. p. a. 

Abkürzungsverzeichnis 

Revista Espaflola de Derecho Internacional 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid (Spanien) 
Revue Generale de Droit International Public (Frankreich) 
Revue Hellenique de Droit International (Griechenland) 
Revue Juridique et Politique, Independance et Cooperation 
(Frankreich) 
Revue Trimestrielle de Droit Europeen 
Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
Das Recht im Amt, Zeitschrift für Behörden, Verwaltungen 
und öffentliche Betriebe 
Rivista delI' Arbitrato (Italien) 
Rivista di Diritto Internazionale (Italien) 
Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale (Ita-
lien) 
Recht der internationalen Wirtschaft 
Revue Juridique Themis (Kanada) 
Rossijskaja Sowjetskaja Federatiwnaja Sozialistitscheskaja 
Respublika (russisch; Russische Sozialistische Föderative 
Sowjetrepublik) 
Rahmenvertrag 
Sociedad An6nima (spanisch; Aktiengesellschaft) 
Societe Anonyme (französisch; Aktiengesellschaft) 
The South African Law Reports 
Schweizerisches Jahrbuch flir internationales 
Recht! Annuaire Suisse de droit international 
Statutes ofCanadaJStatuts du Canada, Acts ofthe Parlia-
ment of CanadaJLois du Parlement du Canada 
Supreme Court Reports (Kanada) 
Supreme Court Reports (Indien) 
Supreme Court 
Supreme Court (ofthe United States) reporter 
United States District Court, Southern New York 
United States District Court, Southern Texas 
Sezioni unite (italienisch; Gemeinsame Senate) 
State Immunity Act 
State Immunity Ordinance 
Sammlung 
Societä per azioni (italienisch; Aktiengesellschaft) 



S. R. L. 

S. S. 
std. Rspr. 
StlGH 

str. 
Suppl. 
SvJT 
SZ 

TASS 
Tass 
taz 
T. U. 
UN 
UNESCO 

UNO 
UR 
URSS 

U. S. 
U. S. C. 

v. 
Va. 1. Int. L. 

Vand. J. Transnat. L. 

VDA 
VerwArch 
VG 
VGH 
VIZ 
VOKS 

Vorbem. 
VPr 
VVDStRL 

VwVfG 
W. D. Tex. 

Abkürzungsverzeichnis 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (GmbH, spanisch) 
Steamship 
ständige Rechtsprechung 
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Entscheidungen des Ständigen Internationalen Gerichtshofs 
in deutscher Übersetzung 
streitig 
Supplement 
Svensk Juristtidning 
Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtsho-
fes in Zivil- und Justizverwaltungssachen 
Telegrafnoje Agenstwo Sowjetskowo Sojusa (russisch; So-
wjetische Nachrichtenagentur) 
die tageszeitung 
Testo Unico (italienisch; einziger Text) 
United Nations 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization 
United Nations Organization 
Ugeskrift för Retsva:sen (Dänemark) 
Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (italienisch; 
UdSSR) 
United States Supreme Court Reports 
United States Code 
versus 
Virginia Journal ofinternational Law (USA) 
Vanderbilt Journal ofTransnational Law (USA) 
Verein fiir das Deutschtum im Ausland 
Verwaltungs-Archiv 
Verwaltungsgericht 
Verwaltungsgerichtshof 
Vereinigung fiir Internationale Zusammenarbeit 
Allunionsgesellschaft rur kulturelle Beziehungen mit dem 
Ausland (UdSSR) 
Vorbemerkung 
Vorprüfungsausschuß 
Veröffentlichungen der Vereinigung deutscher Staats-
rechtslehrer 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
United States District Court, Western Texas 
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WiVerw 
WM 

RV 
WÜD 
WÜK 
Y.B. 
ZaöRV 

ZfK 
ZRP 

Abkürzungsverzeichnis 

Wirtschaftsverwaltung 
Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift rur Wirtschafts- und 
Bankrecht 
Weimarer Reichsverfassung 
Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen 
Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen 
Yearbook 
Zeitschrift rur ausländische.s öffentliches Recht und Völker-
recht 
Zeitschrift rur Kulturaustausch 
Zeitschrift rur Rechtspolitik (Beilage zu "Neue Juristische 
Wochenschrift" ) 



Definition der Fragestellung und Ausblick 
auf den Gang der Untersuchung 

Auswärtige Kulturverwaltung - schon der Begriff umreißt das Spannungsfeld, 
das den Gegenstand dieser Arbeit bildet, scheinen doch Kultur und Verwaltung 
nicht unbedingt filr ein hannonisches Miteinander prädestiniert. Wie weit läßt 
sich Kultur "verwalten", wie gut kann Verwaltung Kultur pflegen? Und welchen 
Status hat im Bereich des Staats- und Völkerrechts eine Institution, die mitten in 
diesem Spannungsfeld aus Staat, künstlerischer Freiheit, Verwaltung, Kultur 
und nicht zuletzt den Vorgaben der Außenpolitik angesiedelt ist? 

Auf diese Fragen versucht die Untersuchung eine Antwort zu finden. Im 
Zentrum der Analyse steht das Goethe-Institut, die größte und bedeutsamste der 
zahlreichen Mittlerorganisationen der auswärtigen Kulturpolitik, derer sich die 
Bundesrepublik bedient. Organisiert als eingetragener Verein, tätig im Bereich 
von Sprache und Kultur, erscheint es zunächst als "Privater" und potentieller 
Grundrechtsträger, namentlich im Bereich der Meinungsäußerungs-, Presse-
und Kunstfreiheit. 

Auf der anderen Seite ist der Verein durch einen Vertrag mit der Bundesre-
publik Deutschland verbunden, der ihn zum Subventionsempflinger macht, ihm 
bestimmte Staatsaufgaben im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik zuweist und 
staatliche Kontrollmechanismen statuiert. Der Anteil der festen Kosten, insbe-
sondere filr Personal, im Etat des Goethe-Instituts ist mittlerweile so groß, I daß 
schon geringe Kürzungen im Bereich der Programmittel drastische Auswirkun-
gen haben, obwohl die Kürzung gemessen am Gesamtetat gering erscheinen 
mag. Vielerorts wird daher auf grund der diversen staatlichen Vorgaben bemän-
gelt, das Goethe-Institut habe nahezu den Status einer nachgeordneten Behörde 
erreicht. Aber hat es das wirklich? Mit dieser Arbeit soll versucht werden, den 
Status des Instituts im Verhältnis zur Bundesrepublik und zu auswärtigen Staa-
ten in bestimmten Bereichen zu klären. Dazu gehört die staatsrechtliche Frage, 
ob der Verein sich etwa bereits so weit der staatlichen Organisations- und 
Handlungsfonn angenähert hat, daß er gegenüber seinem Personal oder gastie-
renden Künstlern an die Grundrechte gebunden ist, oder ob er vielmehr selbst 
Grundrechtsschutz genießt. Eng mit einem etwaigen Grundrechtsschutz des 

I Von den 1995 auf alle Mittlerorganisationen der auswärtigen Kulturpolitik entfal-
lenden 303.295.000,- DM standen nach Kapitel 05 04 des Kulturhaushalts des Auswär-
tigen Amtes lediglich 804.000,- DM für Projekte zur Verfllgung; die Betriebskosten 
betrugen 294.548.000,- DM. 
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Goethe-Instituts verbunden ist die Frage nach der verfassungsrechtlich zulässi-
gen Reichweite dieser Aufgabenprivatisierung: Wie weit reicht überhaupt die 
staatliche Verbandskompetenz im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik - er-
faßt sie beispielsweise tatsächlich alle vom Goethe-Institut rur den Staat wahr-
genommenen Aufgaben? -, und welche Grenzen setzt das Grundgesetz der De-
legation dieser Aufgaben auf den Verein? 

Der staats- und verfassungsrechtlichen Untersuchung des Status des Goethe-
Instituts schließt sich die Betrachtung seines völkerrechtlichen Status an. Hier 
wurde der Bereich der "Privileges and Immunities" ausgewählt, also die Frage, 
ob das Institut im Ausland den Status eines staatlichen Kulturinstituts mit et-
waigen Vorrechten und Befreiungen innehat oder wie ein ausländischer Privater 
behandelt wird. Solche Vorrechte und Befreiungen könnten sich aus Kulturab-
kommen, sonstigen völkerrechtlichen Verträgen oder aus dem Völkergewohn-
heitsrecht ergeben. 

Gerade im Bereich des Völkerrechts gibt es noch weitere interessante Frage-
stellungen: So protestieren gelegentlich ausländische Staaten, seien es der Emp-
fangsstaat eines Goethe-Instituts oder ein dritter Staat, gegen eine behauptete 
Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten durch eine Veranstaltung des 
Goethe-Instituts. Auch hier kommt es auf die Zurechnung des Vereins zum 
Staat an, doch stellt sich im Bereich des völkerrechtlichen Deliktsrechts die Zu-
rechnungsproblematik etwas anders dar als im Bereich der Vorrechte und Be-
freiungen, da dem Staat unter bestimmten Voraussetzungen auch Handlungen 
Privater als Völkerrechtsverstoß zugerechnet werden können, sofern ihn eine 
Verhinderungspflicht traf. Wegen der besonderen Komplexität des völkerrecht-
lichen Interventionsverbots bleibt dieses Gebiet aus der Untersuchung ausge-
klammert. Das gleiche gilt rur die Frage nach den Grenzen der Territorialhoheit. 
Kann die Bundesrepublik einfach ein Goethe-Institut auf fremdem Staatsgebiet 
eröffuen, oder bedarf sie dazu der Einwilligung des Empfangsstaats? All diese 
Fragen lassen sich erst nach Klärung der hier behandelten Fragen beantworten. 
Vorfrage rur das soeben aufgeworfene Problem der Territorialhoheit der Emp-
fangsstaaten ist wiederum der Status des Goethe-Instituts als (halb-)staatlicher 
Verwaltungsträger oder Privater, weiter die Frage nach den ihm zur Verfiigung 
stehenden Handlungsformen, insbesondere ob es mit Hoheitsgewalt beliehen 
wurde. Die Antwort auf all diese Fragen zu geben, würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen. 

Daher beschränkt sich die Untersuchung auf den Status des Goethe-Instituts 
im Staats- und Völkerrecht. Die gefundenen Ergebnisse - innerstaatlicher Status 
als Grundrechtsberechtigter oder Grundrechtsverpflichteter; völkerrechtlicher 
Status als Träger von Vorrechten und Befreiungen oder Privater - ermöglichen 
eine abschließende Beurteilung der Vor- und Nachteile der bestehenden Orga-
nisationsform und machen deutlich, aus welchem Grunde man trotz aller Kritik 
nach wie vor an ihr als einer gelungenen Form auswärtiger Kulturverwaltung 
festhält. 



Erster Teil 

Rechtstatsachen 

A. Einf'tihrung 

Das "Goethe-Institut zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland und zur 
Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit" ist ein eingetrage-
ner gemeinnütziger Verein mit Sitz in München. Es betreibt derzeit 131 Insti-
tute in 76 Ländern l und pflegt seit langem kulturelle Kontakte mit über 130 
Staaten.2 Viele Institute waren zunächst Kulturzentren des Auswärtigen Amtes, 
die lediglich durch Personal des Goethe-Instituts betreut wurden.3 Daneben gibt 
es zahlreiche deutsche Lesesäle in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie etwa 
180 deutsch-ausländische Kulturgesellschaften, die teils vom Auswärtigen Amt, 
teils vom Goethe-Institut gefördert und von letzterem mit Kulturprogramm und 
in der Deutschlehrerbetreuung unterstützt werden.4 Hinzu kommen 18 Goethe-
Institute in Deutschland (J 6 in den "alten" Bundesländern und im ehemaligen 
Berlin (West)5 sowie seit 1996 eines in Weimar6 und eines in Dresden 7) und 

1 GI-Jahrbuch 1997/98, S. 64 ff. Hinzu kommt seit 1998 ein Gründungsbüro in den 
pal!istinensischen Autonomiegebieten. 

2 Amold, S. 104 f. 
3 So gab es 1960 12 Kulturinstitute des Auswärtigen Amtes, vgl. BT-Prot. III/119. 

Sitzung vom 23.6.1960, S.6882. Rudolf, Mittlerorganisationen, S. 145, spricht unter 
Bezug auf den Bericht der Abteilung für auswärtige Kulturpolitik des Auswärtigen Am-
tes von 1973, S. 32, im Jahr 1975 noch von "einigen Instituten". Der ebenfalls 1975 ab-
geschlossene Bericht der Enquete-Kommission Auswärtige Kulturpolitik, BT-Drucks. 
7/4121 vom 7.10.1975, S.44, Punkt 233, nennt demgegenüber für 1975 nur noch ein 
einziges vom Auswärtigen Amt unmittelbar verwaltetes Kulturinstitut. Im September 
1993 gab es nach Auskunft des GI-Pressereferats keine bundeseigenen Kulturzentren 
mehr im Ausland, jedoch existieren dem Auswärtigen Amt nachgeordnete deutsche 
"Informationszentren" in New York - dies seit 30 Jahren -, seit 1993 auch in Paris und 
London, inzwischen überdies in Moskau. Sie arbeiten mit dem Bundespresseamt zu-
sammen; die Abgrenzung zum Tätigkeitsbereich des Goethe-Instituts ist unscharf (Grü-
nert/Mertens, Ein der Regierung genehmes Deutschlandbild, in: Frankfurter Rundschau, 
14.6.1995). 

4 GI-Jahrbuch 1997/98, S. 142 tf. bzw. 162 ff.; dazu Sartorius, Vom Nachlegen der 
Briketts, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.4.1998. 

5 GI-Kurzinformationen, Stand 1991; GI-Jahrbuch 1997/98, S. 58 tf.; deutsch '95/96. 
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